
 

 

 

 
Merkblatt zum Ladenschluss 

Verkauf von Bäcker- und Konditorwaren 
 

 
Ladenschlussgesetz (LadSchlG) 
Verkauf von Bäcker- und Konditorwaren 

 
 
 
 
Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen an Werktagen (Montag bis Samstag) erst 
ab morgens 5.30 Uhr (5.30 Uhr bis 20.00 Uhr) geöffnet sein (§ 3 Satz 2 LadSchlG).  
 
An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen von Betrieben, die Bäcker- oder 
Konditorwaren herstellen, nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung des Landratsamtes 
Kelheim zur Lage der Öffnungszeiten beim Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und 
Feiertagen vom 02.12.1996 (Kreisamtsblatt Seite 171) nur für die Dauer von drei 
Stunden in der Rahmenzeit von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein.  
 
 


